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Einführung

Das Recht und die Pflicht, den gesetzlichen (Mindest-)Urlaubsanspruch des
Arbeitnehmers zeitlich festzulegen, obliegen nach § 7 Abs. 1 BUrlG dem Arbeit-
geber. Er muss bei der Urlaubsfestlegung Urlaubswünsche des Arbeitnehmers be-
rücksichtigen, es sei denn ihrer Berücksichtigung stehen dringende betriebliche
Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichts-
punkten den Vorrang verdienen, entgegen.

Uneinigkeit besteht hinsichtlich der Frage, ob der Arbeitgeber dementsprechend
auch gegen den ausdrücklichen Willen des Arbeitnehmers Urlaub festlegen kann
(= einseitige Urlaubsanordnung).

Insbesondere zu Beginn der COVID-19-Pandemie wurde dies vermehrt disku-
tiert, weil solche einseitigen Urlaubsanordnungen gegenüber einzelnen Arbeitneh-
mern oder der gesamten Belegschaft als Möglichkeit des Arbeitgebers gesehen
wurden, flexibel auf pandemiebedingte Produktionsschwierigkeiten reagieren zu
können. Ob dem Arbeitgeber ein Recht zukommt, den Urlaub generell oder zu
diesem Zweck gegen den Willen der(s) Arbeitnehmer(s) festzulegen, wurde
durchaus unterschiedlich beurteilt.1

Und auch die Arbeitsgerichtsbarkeit scheint in der Frage der einseitigen Ur-
laubsanordnung keiner einheitlichen Linie zu folgen. Während das Landesarbeits-
gericht Köln 2010 in einer Reihe von Urteilen annahm, dass die beklagte Arbeit-
geberin grundsätzlich befugt gewesen sei, Urlaub gegen den Willen des Arbeit-
nehmers zu gewähren, weil angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in
denen sich die Arbeitgeberin befunden hatte, dringende betriebliche Belange be-
standen, den Auftragsmangel durch die Gewährung der restlichen Urlaubsansprüche
aus dem Vorjahr zu überbrücken,2 äußerte sich der 9. Senat des Bundesarbeitsge-
richts in einer anderen Sache fünf Jahre später gegenteilig: „Der Einwand eines
Arbeitgebers, dringende betriebliche Belange stünden den Urlaubswünschen des
Arbeitnehmers entgegen, kann nach Wortlaut sowie Sinn und Zweck der Vorschrift
nur bewirken, dass die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers nicht erfüllt werden
müssen. Eine Obliegenheit oder Verpflichtung des Arbeitnehmers, Urlaub trotz

1 Dagegen: Bonanni, ArbRB 2020, 110 (115); ablehnend bei zu kurzfristigen Urlaubsan-
ordnungen: Fuhlrott/Fischer, NZA 2020, 345 (348); im Grundsatz dafür: Bayreuther, NZA
2020, 1057 (1058 f.); Dehmel/Hartmann, BB 2020, 885 (889); Sievers, jM 2020, 189 (192 f.);
Tödtmann/v. Bockelmann/Hartmann, B. In der Krise – Krisenmanagement, Rn. 77 ff.

2 LAG Köln 21.6. 2010 – 5 Sa 286/10 (5 Sa 288/10, 5 Sa 1452/09, 5 Sa 1472/09), BeckRS
2010, 71117 (72986, 72983, 71116).



anderer Urlaubswünsche in Anspruch zu nehmen, begründet dieser Einwand nicht.“3

Die genauere Lektüre des letztgenannten Urteils zeigt zwar, dass es dabei wohl nicht
darum ging, tatsächlich das Recht des Arbeitgebers zur einseitigen Urlaubsanord-
nung abzulehnen. Vielmehr ging es um die Frage, ob der Arbeitnehmer verpflichtet
sei, seinen Urlaub in Anspruch zu nehmen, bevor er von Vollzeit auf Teilzeit
wechselt. Die Formulierung des Urteils hinterlässt dennoch zumindest eine erheb-
liche Rechtsunsicherheit, zumal § 7 BUrlG von der Rechtsprechung zugleich als
reines Leistungsverweigerungsrecht, d.h. nicht auch als Anordnungsrecht, einge-
ordnet wird.4

Gleichzeitig ist es in Rechtsprechung und Literatur völlig anerkannt, dass der
Arbeitgeber (ggf. gemeinsam mit dem Betriebsrat) in der Form von Betriebsferien
Urlaub für die gesamte Belegschaft entgegen den Wünschen der Arbeitnehmer
festlegen kann5 und dass der Arbeitgeber auch innerhalb der Kündigungsfrist Urlaub
gegen den Willen des Arbeitnehmers festlegen kann.6

Dogmatisch konsequent ist dies nicht. Auch Betriebsferien und Urlaub innerhalb
der Kündigungsfrist sind Urlaub im Sinne des Bundesurlaubsgesetzes7 und müssen
entsprechend § 7 BUrlG festgelegt werden. Interpretiert man das Urteil des 9. Senats
also als Absage an das Recht zur einseitigen Urlaubsanordnung oder sieht § 7 Abs. 1
BUrlG als reines Leistungsverweigerungsrecht, müsste man damit auch Betriebs-
ferien undUrlaubsanordnungen innerhalb der Kündigungsfrist für unzulässig halten.

Ziel dieser Arbeit ist es daher, eine dogmatisch konsequente Antwort auf die
Frage zu geben, ob der Arbeitgeber auch gegen den ausdrücklichen Willen des
Arbeitnehmers Urlaub anordnen darf und wenn ja, welchen Voraussetzungen und
Grenzen ein solches Recht des Arbeitgebers unterliegt.

Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst der allgemeine rechtliche Rahmen
der zeitlichen Festlegung von Urlaub ausgelotet, um sodann zu untersuchen, ob auf
dieser Grundlage ein Recht zur einseitigen Urlaubsanordnung bestehen kann (Erstes
Kapitel). Im Anschluss werden die konkreten Voraussetzungen für ordnungsgemäße
einseitige Urlaubsanordnungen herausgearbeitet (Zweites Kapitel). Abschließend
werden die so herausgearbeiteten Grundsätze auf die beiden häufigsten Konstella-

3 BAG 10.2.2015 – 9 AZR 53/14, AP TVöD § 26 Nr. 6 Rn. 30.
4 BAG 18.12.1986 – 8 AZR 502/84, NZA 1987, 379; LAG Hamm 13.6.2000 – 19 Sa

2246/99, NZA-RR 2001, 134, II.3.b).
5 BAG 28.7.1981 – 1 ABR 79/79, AP BetrVG 1972 § 87 Urlaub Nr. 2; LAG Düsseldorf

20.6.2002 – 11 Sa 378/02, BeckRS 2002, 41353; NK-GA/Düwell, BUrlG, § 7 Rn. 69; Friese,
Rn. 249; MHdBArbR/Klose, Band 1, § 86 Rn. 92; BeckOK ArbR/Lampe, BUrlG, § 7 Rn. 10;
Leinemann/Linck, § 7 Rn. 71; Neumann/Fenski/Kühn/Neumann, § 7 Rn. 33; HK-BUrlG/Op-
permann, § 7 Rn. 17; nur bei Vorliegen der Voraussetzungen von § 7 Abs. 1 S. 1 BUrlG: HK-
ArbR/Holthaus, BUrlG, § 7 Rn. 30 ff. insb. Rn. 33.; Kasseler HdB/Schütz, 2.4 Rn. 255.

6 S. nur Arnold/Tillmanns/Arnold, § 7 Rn. 73 ff.; Friese, Rn. 212; ErfK/Gallner, BUrlG,
§ 7 Rn. 15; HK-ArbR/Holthaus, BUrlG, § 7 Rn. 20; Powietzka/Rolf/Powietzka, § 7 Rn. 22.

7 Dass durch Betriebsferien oder eine Urlaubsfestlegung innerhalb der Kündigungsfrist
stets nur (tarif-)vertragliche Mehrurlaubsansprüche festgelegt werden, ist wenig plausibel.
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tionen einseitiger Urlaubsanordnungen, Betriebsferien und den Kündigungsfall,
angewandt und die Besonderheiten in diesen Konstellationen insgesamt näher be-
leuchtet (Drittes Kapitel).
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